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Projektkom m ission St rukturdialog evangelisch- reform ierte Gesam tkirchgem einde Bern 

Arbeitspapier „Kirchenkreise“ 

 

Leitsätze 

1. Das deutschsprachige Gemeindegebiet  der Kirchgemeinde Bern ist  in möglichst  gleich grosse 

Kirchenkreise eingeteilt .  

2. Für die Aufgabenteilung zwischen der Kirchgemeinde als Ganzem  und den Kirchenkreisen gilt  

der Grundsatz der Subsidiar ität :  

a)  Die Kirchgemeinde als Ganzes nimmt Aufgaben wahr, welche die Kirchenkreise nicht  erfül-

len können, diese unnöt ig belasten oder aus recht lichen Gründen nicht  den Kirchenkreisen 

überlassen werden dürfen. 

b)  Die Kirchenkreise sind nam ent lich zuständig für die Gestaltung des kirchlichen Lebens im  

Kreis. 

c)  Angebote der Kirchenkreise können durch weitere Angebote der Kirchgem einde ergänzt  

werden, wo dies sinnvoll ist . 

3. Die Kirchenkreise wirken bei der Willensbildung der Kirchgemeinde m it .  Sie verfügen über 

entsprechende recht lich geregelte wirksam e I nst rum ente. 

4. I n jedem  Kirchenkreis besteht  eine Kirchenkreisversam m lung der St im m berecht igten. Die Kir-

chenkreisversam m lung ist  ein Gefäss für die I nformat ion und Diskussion, wählt  die Kirchen-

kreiskom mission (Arbeitst itel)  und kann zu besonderen Geschäften konsultat iv befragt  wer-

den. 

5. I n jedem  Kirchenkreis besteht  eine Kirchenkreiskom m ission von ca. fünf bis elf Mitgliedern. 

Wählbar sind alle st imm berecht igten Gem eindeangehörigen, nicht  nur die im  Kirchenkreis 

wohnhaften. 

6. Die Kirchenkreiskom mission nim m t im  Aufgabenbereich des Kirchenkreises teilweise Zustän-

digkeiten des Kleinen Kirchenrats wahr, soweit  dies sinnvoll und recht lich zulässig ist . Sie ver-

t r it t  den Kirchenkreis gegenüber andern Organen der Kirchgem einde. 

 

 

Bem erkungen 

1  Recht liche Ausgangslage 

1 .1  Kantonales Recht  

Den Kirchgem einden steht  die Organisat ionshoheit  im  Rahm en des übergeordneten Rechts zu.1 Das 

kantonale Recht  gewährleistet  den Gem einden w eit  gehende Organisat ionsautonom ie  und 																																																								
1  Art . 9 des Gem eindegesetzes vom 16. März 1998 (GG;  BSG 170.111) . 
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regelt  nur die Grundzüge  der Gemeindeorganisat ion.2 Es geht  grundsätzlich davon aus, dass die 

Gem einden jeweils über zentrale, „gesam tgem eindliche“ Organe  verfügen, schliesst  aber eine 

geografische Gliederung des Gem eindegebiets in Untereinheiten nicht  aus. Speziell für die 

Kirchgem einden enthält  das Gesetz über die bernischen Landeskirchen (Kirchengesetz)3 eine be-

sondere Regelung m it  folgendem  Wort laut :  

Art . 1 3  Unterabteilungen 

1 Grössere Kirchgemeinden können m it  Genehm igung des Am tes für Gem einden und Raum ord-
nung insbesondere da, wo Filialk irchen bestehen, zum  Zwecke der Verwaltung ihrer besondern 
kirchlichen Bedürfnisse Unterabteilungen bilden.  

2 Für diese Unterabteilungen können besondere Verwaltungsorgane (Kom m issionen)  gebildet  
werden. I hre Kom petenzen werden durch ein Reglem ent  best imm t, das der Genehmigung durch 
das Am t  für Gem einden und Raum ordnung unter liegt . 

„Unterabteilungen“  in diesem  Sinn sind nicht  die im  Gemeindegesetz geregelten besonderen ge-

m einderecht lichen Körperschaften,4 sondern Teilgebiete einer Kirchgem einde ohne Rechts-

persönlichkeit ,  wie sie z.B. die evangelisch- reform ierte Kirchgemeinde Köniz kennt . Solche Teil-

gebiete werden in der Regel als „Kirchenkreise“  bezeichnet . Auch das geplante neue Landeskir-

chengesetz5 soll eine Best im m ung über die Möglichkeit  einer geografischen Gliederung der Kirch-

gemeinden enthalten. Vorgesehen ist  folgende Regelung:  

Art . 1 2  3. Organisat ion 

1 Die Organisat ion der Kirchgemeinden r ichtet  sich nach dem  GG, soweit  das kantonale Recht  
nichts anderes vorsieht .  

2 Das landeskirchliche Recht  kann ergänzende Best im mungen über das Zusam m enwirken der Or-
gane und der Mitarbeiter innen und Mitarbeiter der Kirchgem einden sowie über Unvereinbarkeiten 
vorsehen.  

3 Die Kirchgem einden können in ihrem  Organisat ionsreglem ent  besondere Regelungen zur Förde-
rung des kirchlichen Lebens vorsehen, insbesondere bet reffend die dezent rale Organisat ion der 
Gem einde oder zum  Schutz kirchlicher Minderheiten.  

Einer dezent ralen Organisat ion sind allerdings Grenzen gesetzt . So ist  beispielsweise die kommu-

nale Rechtsetzung ,  zum indest  was Reglemente anbet r ifft ,  zwingend Sache entweder der Gesamt-

heit  der St imm berecht igten oder des kom m unalen Parlam ents6 (m öglich wären indes, zum indest  

theoret isch, wohl Verordnungen dezent raler Organe7) . Dasselbe gilt  nach dem  Grundsatz der Ein-

heit  des Budgets für den Beschluss über die Steueranlage und das Budget ,  der ebenfalls zu-

m indest  dann, wenn die Steueranlage ändert , den St im m berecht igten oder dem  Parlam ent  zu-

steht .8  

Zwingende Zuständigkeiten schreibt  das Gem einderecht  auch für die Exekut ivebene vor. Der Ge-

meinderat  führt  die Gemeinde, plant  und koordiniert  deren Tät igkeiten9 und t rägt  dam it  die „Exe-

kut ivverantw ortung“ für  die Gem einde .  Dazu gehören nam ent lich die Verantwortung für die 																																																								
2  Art . 1 GG;  vgl. auch Art . 111 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV;  BSG 101.1) . 
3  Gesetz vom 6. Mai 1945 über die bernischen Landeskirchen (Kirchengesetz, KG;  BSG 410.11) . 
4  Art . 123 ff. GG. 
5  Vernehm lassungsentwurf für  ein neues Gesetz über die bernischen Landeskirchen (Landeskirchengesetz, 

LKG) . 
6  Art . 50 Abs. 2 GG. 
7  Vgl. Ar t . 50 Abs. 3 GG:  „Die Erlasse des Gem einderates oder der ihm  untergeordneten Organe heissen Ver-

ordnungen.“  
8  Art . 23 Abs. 1 Bst . d und Abs. 3, Art . 68 Abs. 1 der Gem eindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV;  

BSG 170.111) . 
9  Art . 25 Abs. 1 GG. 
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vorausschauende Planung und die „St rategie“ , aber auch für die Überprüfung der Zielerreichung10 

und für eine sinnvolle Koordinat ion der Tät igkeiten aller Stellen der „Gem eindeverwaltung“ , ebenso 

für die Vert retung nach aussen und für die I nform at ion durch die Gem einde.11 Der Gem einderat  ist  

auch für den Finanzhaushalt  der Gem einde verantwort lich.12 Diese „Gesam tverantwortung“  des 

Gemeinderates bedeutet  aber nicht ,  dass eine Gem einde nicht  einzelne Exekut ivfunkt ionen andern 

Organen, auch dezent ralen Organen, zuweisen kann. Wirklich zwingende „Einzelzuständigkeiten“  

schreibt  das Gem eindegesetz grundsätzlich nicht  vor. Dem entsprechend stehen dem  Gem einderat  

„ in der Gem eindeverwaltung“  (d.h. im  exekut iven Bereich im  Unterschied zur Rechtsetzung)  nicht  

pr inzipiell alle Befugnisse, sondern nur „alle Befugnisse zu, die nicht  durch Vorschriften des Bun-

des, des Kantons oder der Gemeinde einem  andern Organ übert ragen sind“ .13  

Das Kirchengesetz enthält  besondere Vorschriften über die Zuständigkeiten des Kirchgem einderats. 

Der Kirchgemeinderat  ist  – allenfalls unter Vorbehalt  der Genehm igung durch die St im m berecht ig-

ten14 – nam ent lich für die Anstellung und Ent lassung der Pfarrpersonen  zuständig,15 ebenso 

beispielsweise für Entscheide bet reffend Verwendung der Kirchengebäude zu nichtkirchlichen Zwe-

cken.16 Nach dem  geplanten neuen Landeskirchengesetz soll das Arbeitsverhältnis der Pfarrperso-

nen neu durch die Landeskirchen geregelt  werden, wom it  die staat lichen Vorgaben zur Anstellung 

und Ent lassung ent fallen. Derzeit  ist  nicht  bekannt , wie diese Regelungen lauten werden. Es ist  

aber kaum  dam it  zu rechnen, dass den Kirchgem einden in diesem  Punkt  völlig freie Hand gelassen 

wird, zum al die Kirchenordnung die Verantwortung des Kirchgem einderats für die „Gesam t leitung“  

der Gem einde betont  (vgl. auch Arbeitspapier „St rategische Aufgabenplanung“ , Ziffer 1, und Ar-

beitspapier „Pfarram t  und weitere Äm ter“ , Ziffer 1) . 

Abgesehen von den erwähnten Grundsätzen geniessen die Kirchgem einden nach kantonalem  Recht  

weit  reichende Organisat ionsautonom ie.  

 

1 .2  Kirchliches Recht  

Obwohl die Organisat ion der Landeskirche und der Kirchgem einden gem einhin als so genannte 

„äussere“ , durch den Staat  zu regelnde Angelegenheit gilt ,  enthält  das kirchliche Recht  Vorschriften 

über die Organisat ion der Kirchgemeinden, insbesondere über Zuständigkeiten des Kirchgem einde-

rats. Kirchlich geregelt  ist  überdies das St im m -  und Wahlrecht  m it  Einschluss des passiven Wahl-

rechts (Wählbarkeit ) . 

Die Kirchenverfassung  regelt  die Organisat ion der Kirchgem einden nicht , sondern begnügt  sich 

abgesehen von der – recht lich nicht  ganz einwandfreien17 – Erwähnung der beiden Organe Kirch-																																																								
10  Art . 63 GG:  „Die Gem einden überprüfen die sachgerechte und wir tschaft liche Aufgabenerfüllung laufend.“  
11  STEFAN MÜLLER,  Kom mentar zum  Gem eindegesetz des Kantons Bern, Bern 1999, Art . 25 N 1 ff. Diese „Ge-

sam tverantwortung“  für die Gem einde kom mt auch in Art .  10 Abs. 3 GG zum  Ausdruck:  „Das Organisat ions-
reglem ent  best im mt , unter welchen Voraussetzungen Dr it te unter der Verantwortung des Gem einderates als 
Organe tät ig sein können.“  

12  Art . 71 GG. 
13  Art . 25 Abs. 2 GG. 
14  Art . 32 Abs. 2 und 34a KG. 
15  Art . 31 und 34 KG. 
16  Art . 18 Abs. 1 KG. 
17  Die Kirchgem eindeversam m lung ist  st reng genom m en nicht  „Organ“  der Kirchgemeinde. Organ sind die 

St im mberecht igten (Art . 10 Abs. 2 Bst . a und Art . 12 ff.  GG) ;  die Gem eindeversam m lung ist  – als Alternat i-
ve zur Urnenabst im m ung – die Form , in welcher die St im mberecht igten entscheiden (Art . 12 Abs. 2 GG;  
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gem eindeversam m lung und Kirchgem einderat  m it  einem  blossen Hinweis auf das Kirchengesetz 

und das Gem eindegesetz18 sowie die Vorschrift ,  dass die Pfarrpersonen in ihrer Am tsführung „unter 

dem  Schutz und der Aufsicht  des Kirchgem einderates“  stehen.19  

Die Kirchenordnung  enthält  dem gegenüber eine Reihe von Best im m ungen über die Organisat ion 

der Kirchgem einden und insbesondere über die Zuständigkeiten des Kirchgem einderats,  die 

weit  über die organisat ionsrecht lichen Vorgaben des Kantons hinausgehen. Der Kirchgem einderat  

ist  nament lich zuständig für die folgenden Angelegenheiten:   

Art . 7:  Aufnahm e in die Landeskirche 

Art . 10 Abs. 1 und 2:  Adressat  der Aust r it tserklärung, Suchen des Aust r it t sgesprächs durch ein 
Ratsm itglied oder eine Pfarrperson 

Art . 13 Abs. 4:  Prüfung der kirchlichen Register  

Art . 20 Abs. 3 und 4, Art . 21 Abs. 1, Art . 23 Abs. 1 und 2, Art . 30 Abs. 4, Art . 34 Abs. 4:  Gene-
relle Verantwortung für Got tesdienstangebot  und Achtung der Würde, zeit liche Ansetzung des 
Got tesdienstes sowie von besonderen Taufgot tesdiensten, Organisat ion gem einsamer Got tes-
dienste m it  Nachbargemeinden, Zust im m ung zu besonderen got tesdienst lichen Feiern der Pfarr-
person 

Art . 23 Abs. 5, Art . 32 Abs. 1, Art . 54 Abs. 6, Art . 96:  Verfügung über kirchliche Gebäude für be-
sondere Anlässe20 

Art . 24 Abs. 2, Art . 79 Abs. 3:  Gestaltung der Liturgie im  Einvernehm en m it  Pfarrperson, auch für 
liturgische seelsorgerliche Begleitung 

Art . 25 Abs. 3, Art . 34 Abs. 3, Art . 42 Abs. 2:  Ausnahmsweise Übert ragung got tesdienst licher 
Handlungen und von Kasualien an nicht  ordinier te Personen21  

Art . 29:  Zust im m ung für besondere liturgische Gewänder 

Art . 42 Abs. 1, Art . 43 Abs. 3:  Verantwortung für Abendmahlsgeräte, Mitwirkung von Ratsm itglie-
dern beim  Abendm ahl 

Art . 49 Abs. 1, Art . 50 Abs. 1:  Adressat  der I nform at ion über auswärt ige Trauungen oder die 
Verweigerung einer Trauung 

Art . 53 Abs. 2:  Verantwortung für I nform at ion /  Absprachen bei Bestat tungen 

Art . 57 Abs. 4 und 4:  Aufsicht  über KUW, Übert ragung der KUW an Katechet / in 

Art . 65:  Anerkennung von besonderen Form en der Unterweisung 

Art . 68:  Verantwortung für KUW für Behinderte  

Art . 81 Abs. 1 und 3:  Verantwortung für Seelsorge und Diakonie 

Art . 86 Abs. 1, Art . 88:  Verantwortung für Finanzplanung und Vorlage von Finanzgeschäften 

Art . 91 Abs. 1, 3 und 5:  Best imm ung des Zwecks von Kollekten, Bezeichnen der verantwort lichen 
Personen 

Art . 93:  Verantwortung für Prüfung der Buchführung bet reffend Kollekten 

Art . 97:  Verantwortung für Unterhalt  k irchlicher Gebäude, Konsultat ion Denkm alpflege 

Art . 102 Abs. 5, Art . 113, Art .  145e Abs. 3, Art . 145f Abs. 3:  Unterstützung der Mitarbeitenden, 
insbesondere Unterstützung der Aus-  und Weiterbildung, Aufsicht   

Art . 109 Abs. 1 und 4:  I nform at ion der St im mberecht igten und der Öffent lichkeit  

Art . 110:  Gem eindeleitung und subsidiäre General-Zuständigkeit 22 																																																																																																																																																																													
vgl. auch hinten Ziffer 3.1) . Allerdings spr icht  auch das Kirchengesetz – unzut reffenderweise – wiederholt  
von der Kirchgem eindeversam m lung, wo r icht igerweise von den St im m berecht igten die Rede sein m üsste 
(z.B. Art . 31 Abs. 2 und Art . 34a KG) . 

18  Art . 11 der Verfassung der Evangelisch- reform ierten Landeskirche des Kantons Bern vom 19. März 1946 
(KiV;  KES 11.010) . 

19  Art . 32 Abs. 2 KiV. 
20  Vgl. auch Art . 18 Abs. 1 KG. 
21  Vgl. dazu auch die besondere Verordnung des Synodalrats. 
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Art . 114, Art . 115:  Beziehungen zum kirchlichen Bezirk, zur Kirche und zur Öffent lichkeit  

Art . 117 Abs. 1:  Verantwortung der Ratsm itglieder für den Aufbau der Gemeinde 

Art . 125 Abs. 4, Art . 131 Abs. 2:  Stellenbeschriebe für Pfarrpersonen, Regelung der Mitarbeit  des 
Ehepartners 

Art . 132, Art . 139, Art . 144:  Dispense für Amtst räger/ innen, I nformat ion des Synodalrats 

Art . 133 Abs. 2, Art . 134:  Regelung Freiheit  und Stellver t retung für Pfarrpersonen 

Art . 145h:  Organisat ionsverantwortung ( im  Rahmen der gesetzlichen und reglementar ischen Vor-
gaben)  

Mit  Blick auf eine Kreisorganisat ion stellt  sich die Frage, wie weit  diese Zuständigkeiten an ein 

Organ der Kirchenkreise, z.B. an eine Kreiskom m ission, delegiert  werden können. Die Kir-

chenordnung regelt  diese Frage nicht , sieht  aber im  Einklang m it  der erwähnten staat lichen Rege-

lung im m erhin die Möglichkeit  von Kirchenkreisen vor:  

Art . 1 0 7  Kirchenkreise 

Grosse Kirchgemeinden, in denen sich zur Förderung des Gem eindelebens eine Gliederung nahe 
legt , können in ihrem Kirchgemeindereglem ent  die Schaffung von Kirchenkreisen vorsehen. I m  
Kanton Bern ist  dazu die Genehm igung der zuständigen Stelle der Just iz- , Gemeinde-  und Kir-
chendirekt ion erforderlich.  

Auch die Kirchenordnung will som it  besonderen Bedürfnissen grosser Kirchgem einden Rechnung 

t ragen. Dem entsprechend werden Best im m ungen über „Einzelzuständigkeiten“  des Kirchgem einde-

rats insbesondere auch im  Licht  verfassungsrecht licher Vorgaben23 tendenziell grosszügig und 

„autonom iefreundlich“ auszulegen  sein. Es erscheint  som it  grundsätzlich m öglich und zulässig, 

dass die Kirchgem einde Befugnisse des Kirchgemeinderats gem äss der Kirchenordnung z.B. einer 

Kirchenkreiskom m ission zuweist . Sicher nicht  delegierbar  sind Zuständigkeiten, soweit  sie für die 

Wahrnehm ung der ( Gesam t- ) Verantw ortung für die Kirchgem einde und die Gem eindelei-

tung  unabdingbar sind. Der Kleine Kirchenrat  als Kirchgem einderat  m uss – auch nach staat lichem  

Recht  – auf jeden Fall in der Lage sein, diese „Letztverantwortung“  tatsächlich wahrzunehmen. I n 

vielen Punkten ist  aber denkbar, dass sich der Kleine Kirchenrat  auf allgem eine, st rategische Fest -

legungen beschränkt  und sich nicht  m it  jeder Einzelheit  befassen m uss. Je nachdem , welche Lö-

sung schliesslich gewünscht  wird, wird die Vereinbarkeit  m it  übergeordnetem  Recht  noch 

näher zu prüfen  sein. 

Der Vollständigkeit  halber sei angem erkt , dass eine Reihe von Verordnungen des Synodalrats 

dem  Kirchgem einderat  ebenfalls konkrete Zuständigkeiten zuweisen. Das Ausgeführte gilt  sinnge-

m äss auch für diese Best im m ungen. 

Das St im m recht  in Kirchgem eindeangelegenheiten wird seit  dem  I nkraft t reten der heut igen Kan-

tonsverfassung nicht  m ehr durch den Kanton, sondern durch die Landeskirche geregelt .24 Das 

St im m recht  um fasst  neben dem  akt iven auch das passive Wahlrecht , d.h. „die Wählbarkeit  der 

Mitglieder von Behörden und Kom m issionen ihrer Kirchgem einden“ .25 St im m berecht igt  in kirchli-																																																																																																																																																																													
22  Vgl. auch Art . 25 Abs. 1 GG. 
23  Vgl. nam ent lich Art . 109 Abs. 2 KV:  „Das kantonale Recht  gewährt  den Gem einden einen möglichst  weiten 

Handlungsspielraum“ . Diese programmat ische Best im mung r ichtet  sich an den Gesetzgeber, stellt  vorab ei-
nen Gesetzgebungsauft rag dar und gilt  als nicht  j ust iziabel. Sie ist  aber zum indest  im  Rahmen der Ausle-
gung konkreter Best im m ungen m it  zu berücksicht igen (verfassungskonform e Auslegung) . Vgl. UELI  FRI EDE-
RI CH, Gemeinderecht , in:  Markus Müller/ Reto Feller , Bernisches Verwaltungsrecht , 2. Auflage, Bern 2013, S. 
143 ff., N 50. 

24  Art . 122 Abs. 2 KV. 
25  Art . 16 KG. 
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chen Angelegenheiten sind Angehörige der evangelisch- reform ierten Kirche, auch Ausländerinnen 

und Ausländer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt  haben und seit  drei Monaten in einer evange-

lisch- reform ierten Kirchgem einde des Kantons Bern wohnen.26 Diese Personen haben das Recht , an 

den kirchlichen Wahlen und Abst im m ungen der Kirchgem einde ihres Wohnsitzes teilzunehm en,27 

und sind „als Mitglied des Kirchgem einderates und anderer kirchlicher Behörden der Kirchgem ein-

de“  wählbar.28  

 

2  Grundsatzfragen 

Unbest r it ten ist , dass eine Kirchgem einde Bern nicht  „ zent ralist isch“  organisiert , sondern im  I nte-

resse der Nähe zu den Menschen in Kirchenkreise unterteilt  werden soll.  I n diesem  Zusam m enhang 

sind nam ent lich folgende Fragen zu entscheiden:  

1. Wie viele Kirchenkreise bestehen? Welches Gebiet  weisen die einzelnen Kreise auf? 

2. Wie sind die Kirchenkreise als solche organisiert? Welche „Kreisorgane“  bestehen? Mit  welchen 

Zuständigkeiten?  

3. Was gilt  für die Aufgabenteilung zwischen der Kirchgem einde als Ganzem  und den Kirchenkrei-

sen? Welche Aufgaben nehm en die einzelnen Kreise wahr?  

4. Sollen die Kirchenkreise insbesondere teilweise Aufgaben wahrnehm en, die nach der Kirchen-

ordnung dem  Kirchgem einderat  zustehen? 

5. Wie wirken die Kreise bei der Willensbildung der Kirchgemeinde m it? 

 

3  Grundsätzliche Anm erkungen 

Wie jede organisatorische Vorkehr ist  auch die Kreisorganisat ion nicht  Selbstzw eck, sondern 

Mit tel zur opt im alen Erfüllung best im m ter Aufgaben .  Die Anzahl, die Grösse, die Gebiete und 

die Organisat ion der Kreise werden deshalb sinnvollerweise auf die Aufgaben abst im m t, die vor Ort  

erfüllt  werden sollen, und nicht  um gekehrt  ( form  follows funct ion) . Dennoch beginnen die folgen-

den Ausführungen m it  Überlegungen zur Um schreibung und Organisat ion der Kirchenkreise, dam it  

klar wird, welches Organ im  Kreis jeweils best im m te Zuständigkeiten wahrnehm en soll.   

Gegenstand des vorliegenden Papiers sind die Kirchenkreise, verstanden als „Teilgebiete“  des 

deutschsprachigen Gemeindegebiets der Kirchgemeinde Bern. Zu beachten ist , dass der Kirchge-

meinde auch die Angehörigen der heut igen Paroisse de l'Eglise française réform ée de Ber-

ne  angehören sollen, wom it  das Gem eindegebiet  für die französischsprachigen Gem eindeangehöri-

gen weit  über die Grenzen der Stadt  Bern hinaus reicht . Die französischsprachigen Angehörigen 

sollen grundsätzlich über gleiche Mitwirkungsrechte wie die Kirchenkreise verfügen. Sie bilden so-

m it  in gewissem  Sinn einen w eiteren Kirchenkreis (vgl. dazu das Arbeitspapier „Französisch-

sprachige Gemeindeangehörige“ ) .  

																																																								
26  Art . 7 Abs. 1 KiV. 
27  Art . 7 Abs. 2 Bst . a KiV. 
28  Art . 7 Abs. 3 Bst . a KiV. 
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Mit  der Kreisorganisat ion hängt  nicht  zuletzt  die im  Rahmen der Liegenschaftsst rategie diskut ierte 

Frage zusam m en, welche Liegenschaften  (Kirchen, Kirchgem eindehäuser, Pfarrhäuser oder -

wohnungen)  den einzelnen Kirchenkreisen zur Verfügung stehen werden. Dieser Aspekt  bet r ifft  

allerdings nicht  die recht liche Organisat ion der Kirchgem einde Bern, sondern die Zuweisung von 

Ressourcen. Er bildet  dem entsprechend nicht  Gegenstand des vorliegenden Papiers. Dennoch wer-

den die Überlegungen und Beschlüsse zur Liegenschaftsst rategie im  Rahm en der künft i-

gen Diskussionen nicht  ausser Acht  gelassen  werden dürfen. 

 

4  Geografische Um schreibung der Kirchenkreise  

Ein konkreter Vorschlag für die Einteilung des (deutschsprachigen)  Gem eindegebiets in Kirchen-

kreise wird im  Papier „Variantenkonzept ion für Kirchenkreise“  vom  8. Februar 2017 zur Diskussion 

gestellt .  Die folgenden Überlegungen beschränken sich auf Hinweise zu drei grundsätzlichen Punk-

ten. 

 

4 .1  Zeitgem ässe Neuordnung versus Kont inuität  

Die Kirchenkreise sollen zu einem guten Teil Aufgaben der heut igen Kirchgem einden wahrnehm en. 

Betont  wird auf der einen Seite, dass die bestehenden Gemeinden für viele „kirchliche Heimat “  

sind, die unter einer Neuordnung nicht  leiden darf. Anderseits soll die Reform  dazu dienen, beste-

hende organisatorische Schwächen zu beheben. Die Neuordnung steht  dam it  im  Spannungsfeld 

verschiedener Gesichtspunkte, die sich m it  den Prinzipien „Big Bang“  und „Lift  and Shift“  um -

schreiben lassen:  

 Nach dem  Prinzip „Big Bang“  wird die Kreisorganisat ion unabhängig von der heut igen Ge-

meindeorganisat ion so festgelegt , dass sie den aktuellen Anforderungen nach heut iger Beurtei-

lung in objekt iver Hinsicht  opt im al entspricht . Die Organisat ion wird von Grund auf „neu ge-

dacht “ . 

 Nach dem  Prinzip „Lift  and Shift“  or ient iert  sich die Kreisorganisat ion m it  Rücksicht  auf die 

Befindlichkeit  der Bet roffenen wenn imm er m öglich an den Grenzen der heut igen Kirchgem ein-

den, auch wenn dam it  gewisse Nachteile verbunden sein m ögen. 

Keines der beiden Prinzipien kann zum Vornherein den Vorrang beanspruchen. Was in diesem  

Punkt  r icht ig ist , best im m t nicht  ein abst raktes „wert freies“  Prinzip, sondern die Polit ik .   

Für eine Neuordnung unabhängig von der heut igen Gem eindeorganisat ion („Big Bang“)  und ge-

gen das Prinzip „Lift  and Shift “  lassen sich etwa folgende Argumente anführen:  

 Der Zusam m enschluss zu einer Kirchgem einde Bern bietet  die Chance organisatorischer Opt i-

m ierungen, die m it  der (zu grossen)  Rücksichtnahm e auf die bisherigen Verhältnisse vergeben 

wird. 

 Das ins Feld geführte „Heim atgefühl“  darf nicht  überbewertet  werden. Die Grenzen der heut i-

gen Kirchgem einden entsprechen in vielen Fällen der sozialen Realität  nicht  (Verkehrsverbin-

dungen, unterschiedliche Orte für Schule und KUW etc.) . 
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 Das Prinzip „Big Bang“  ist  nachhalt iger. Die bisherige Organisat ion wird nach einer kurzen 

Übergangszeit  vergessen sein. 

Für eine m öglichst  weit  gehende Orient ierung an den Grenzen der heut igen Kirchgem einden („Lift  

and Shift“)  und gegen das Prinzip „Big Bang“  lassen sich etwa folgende Argum ente anführen:  

 Eine abst rakte Neuordnung „auf dem  Reissbret t “  nim m t die Bedürfnisse der Kirchenglieder 

nicht  ernst , die ihre Kirchgem einde als „kirchliche Heim at “  verstehen. 

 Die auf die heut igen Kirchgemeinden abgest im m te Liegenschaftsst rategie kann unverändert  

weitergeführt  und auf die neuen, grösseren Kreise übert ragen werden.  

 Ein „Big Bang“  ist  nicht  mehrheitsfähig. Auch ein objekt iv an sich überzeugendes Modell nützt  

nichts, wenn es bei den St im m berecht igten keine Akzeptanz findet . 

Der Vorschlag im  Papier „Variantenkonzept ion für Kirchenkreise“  sieht  fünf Kirchenkreise  vor, 

deren Grenzen abgesehen von einer Neuzuteilung des Gebiets der Altstadt  weitgehend den Ge-

m eindegrenzen der heut igen Kirchgem einden entsprechen. Der Vorschlag entspricht  som it  eher 

dem  Prinzip „Lift  and Shift “ ,  lässt  sich aber sachlich durchaus begründen, wom it  kein Anlass für 

einen „Big Bang“  besteht . Dies gilt  j edenfalls dann, wenn alle Kirchgem einden einem  Zusam m en-

schluss zust im m en (vgl. sogleich Ziffer 4.2) . 

 

4 .2  Abst im m ung auf das Gebiet  der neuen Kirchgem einde 

Die bisherigen Überlegungen zur geografischen Um schreibung der Kirchenkreise gehen von der 

Präm isse aus, dass sich alle  Kirchgem einden zu einer neuen Kirchgem einde Bern zusam m en-

schliessen. Nach derzeit igem  Stand der Diskussion soll eine Fusion auch zustande kom m en, wenn 

neben der Gesam tkirchgem einde nicht  alle, sondern nur eine Mehrheit  der Kirchgem einden (z.B. 

deren neun)  zust im m en. Je nachdem , welche Gem einden einen Zusam m enschluss gegebenenfalls 

ablehnen und als selbständige Kirchgem einden weiter bestehen wollen, wird die Einteilung zu 

überprüfen sein. 

 

4 .3  Recht liche Anforderungen an W ahlkreise 

Sollen die Kirchenkreise gleichzeit ig W ahlkreise  für die Wahl des Grossen Kirchenrats bilden, wer-

den die Kirchenkreise aus recht lichen Gründen eine vergleichbare Grösse  aufweisen m üssen 

(vgl. Arbeitspapier „Wahlverfahren Grosser und Kleiner Kirchenrat “ , Ziffer 3) . Die im  Papier „Vari-

antenkonzept ion für Kirchenkreise“  vorgeschlagene Einteilung dürfte dieser Anforderung genügen. 

Schliessen sich nicht  alle Kirchgem einden zu einer neuen Kirchgem einde zusam m en und sollen die 

Mitglieder des Grossen Kirchenrats tatsächlich in den einzelnen Kreisen gewählt  werden, wird ins-

besondere auch diesem  Aspekt  Beachtung zu schenken sein. 
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Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Grundlage für die Einteilung der Kirchgem einde Bern in Kirchenkreise sind die Vor-

schläge im  Papier „Variantenkonzept ion für Kirchenkreise“  vom  8. Februar 2017 ( fünf 

Kirchenkreise) . Deren geografische Umschreibung orient iert  sich weit  gehend an den 

heut igen Gem eindegrenzen und entspricht  dam it  eher dem  Prinzip „Lift  and Shift “ . 

Die geografische Einteilung wird anzupassen sein, wenn sich nicht  alle Kirchgem einden 

zusam m enschliessen. 

Sollen die Kirchenkreise gleichzeit ig Wahlkreise bilden, m üssen sie auf jeden Fall eine 

vergleichbare Grösse (Anzahl Kirchenglieder bzw. St im m berecht igte)  aufweisen. 

 

4 .4  Exkurs: Zuw eisung von Ressourcen 

Die Frage nach der Anwendung der Prinzipien „Big Bang“  und „Lift  and Shift “  stellt  sich nicht  nur in 

Bezug auf die geografische Um schreibung der Kirchenkreise, sondern auch m it  Blick auf die Zutei-

lung der Ressourcen zu den einzelnen Kirchenkreisen, insbesondere in Bezug auf Liegenschaften 

und den Stellenetat . Generell wird noch zu diskut ieren sein, ob für die Zuweisung von Ressourcen 

best im m te Grundsätze gelten sollen und – wenn ja – welche Grundsätze m assgebend sind. 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Noch zu diskut ieren sein wird, nach welchen Grundsätzen die Kirchgem einde den Kir-

chenkreisen Ressourcen ( I nfrast ruktur, Personal, finanzielle Mit tel z.B. für besondere 

Projekte)  zuweisen soll.  

Auch in diesem  Punkt  stellt  sich die Frage nach der Anwendung der Prinzipien „Big 

Bang“  und „Lift  and Shift “ . 

 

5  Organisat ion der Kirchenkreise 

5 .1  W illensbildung der St im m berecht igten: Kirchenkreisversam m lung 

Die Kirchenkreise nehm en Aufgaben vor Ort  wahr und sollen die auf ihrem  Gebiet  wohnhaften Ge-

meindeglieder gegenüber der „Gesamtgemeinde“  repräsentat iv vert reten. Dem entsprechend wer-

den die bet roffenen St im mberecht igten die ausführenden Organe im  Kirchenkreis selbst  zu wählen 

haben.  

Vorweg stellt  sich die Frage nach dem  St im m recht  im  Kirchenkreis.  Das landeskirchliche Recht  

regelt  das St im m recht  der Kirchgem eindeangehörigen für die ganze Gem einde .29 Dem entspre-

chend wäre denkbar, das St im m recht  im  Kreis auch Personen einzuräum en, die in der Gem einde, 

aber nicht  im  bet reffenden Kirchenkreis wohnhaft  sind. Kaum  in Bet racht  kom m t eine Regelung, 

nach welcher pr inzipiell j ede st im m berecht igte Person an allen Kreisversam m lungen st im m berech-

t igt  ist ;  dam it  m achte eine Kreisorganisat ion kaum  m ehr Sinn. I n Zürich wird im  Rahm en des Pro-

jekts „Neue St ruktur reform ierte Kirche Zürich“  eine Lösung zur Diskussion gestellt ,  wonach die 																																																								
29  Art . 7 Abs. 2 Bst . a KiV. 
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Gemeindeglieder die Zugehörigkeit  zu einem  Kirchenkreis unabhängig von ihrem  W ohnort  

frei w ählen  können.30 Eine solche Lösung erscheint  nach den Ausgeführten nicht  a pr iori ausge-

schlossen, widerspricht  indes dem  für die bernischen (Kirch- )Gem einden prägenden Terr itor iali-

tätsprinzip. Sie könnte aber die dem okrat ische Legit im at ion von Beschlüssen der Kreisversam m -

lung und deren Verankerung im  Kreis selbst  beeint rächt igen und dam it  im  Ergebnis die I dent ität  

eines Kirchenkreises untergraben. Dazu kom m t, dass diese Lösung m it  Blick auf die registerrecht li-

che Erfassung der St im m berecht igten kom plizierter ist . Er erscheint  deshalb anzeigt , das St im m -

recht  im  Kirchenkreis nur den St im m berecht igten m it  W ohnsitz im  Kreis einzuräumen. Diese 

Lösung kennen, soweit  bekannt , alle bernischen Kirchgem einden m it  Kirchenkreisen, so nam ent lich 

die evangelisch- reform ierte Kirchgem einde Köniz. 

Die St imm berecht igten können sowohl an der Urne als auch an einer ( Kreis- ) Versam m lung  be-

schliessen (vgl.  Arbeitspapier „Wahlverfahren Grosser und Kleiner Kirchenrat “ , Ziffer 1) . Gute 

Gründe sprechen dafür, dass die Willensbildung in den einigerm assen überschaubaren Kirchenkrei-

sen – wie heute in den Kirchgem einden – an der Versam m lung erfolgt . Diese Form  bietet  im  Ge-

gensatz zu Urnenabst im m ungen auch eine Plat t form  für I nform at ion und Diskussionen und ent -

spricht  auch der „Kultur“  der heut igen Kirchgemeinden. Er erscheint  deshalb angezeigt , dass die 

St im m berecht igten im  Kreis an einer Kirchenkreisversam m lung  beschliessen. 

Die Zuständigkeiten der Kirchenkreisversam m lung beschränken sich sinnvollerweise auf einige 

wicht ige Geschäfte. Zu denken ist  in erster Linie an die W ahl einer Exekut ive des Kreises ( Kir-

chenkreiskom m ission) ,  ebenso auf die W ahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrats, so-

fern diese in den Kirchenkreisen gew ählt  w erden  sollen (vgl.  Arbeitspapier „Wahlverfahren 

Grosser und Kleiner Kirchenrat “ , Ziffer 3) . Darüber hinaus ist  die Versam m lung ein geeignetes Ge-

fäss für die I nform at ion ,  z.B. über die Tät igkeit  der Kirchenkreiskom m ission oder der Kirchge-

m einde überhaupt , und die Diskussion darüber. Zudem besteht  die Möglichkeit ,  bei Bedarf im  

Rahm en von Konsultat ivabst im m ungen  auch in einem  form alisierten Verfahren „den Puls zu 

fühlen“ , sofern die entsprechenden recht lichen Grundlagen geschaffen werden.31 Die Kreisver-

sam m lung ist  dam it  ganz generell,  über die form ellen Zuständigkeiten hinaus, ein geeignetes Mit tel 

für die Mitwirkung der Gem eindeangehörigen und die Verankerung der „Kirchgem eindepolit ik“  im  

Kreis. 

Denkbar ist , der Kirchenkreisversam m lung w eitere Zuständigkeiten oder Möglichkeiten der 

Mitw irkung  zuzuweisen, beispielsweise das Recht , eine I nit iat ive oder ein Referendum zu ergrei-

fen oder best im m ten Organen, z.B. dem  Kleinen oder dem  Grossen Kirchenrat , Ant räge zu unter-

breiten. Für solche Möglichkeiten spricht  die Überlegung, dass die Kirchenkreisversam m lung die 

dem okrat ische Basis des Kirchenkreises bildet . Eine m ögliche Alternat ive besteht  darin, dass die 

entsprechenden I nst rum ente der Kirchenkreiskom m ission  zugewiesen werden. Für diese Alter-																																																								
30  Vgl. Ar t . 9 Abs. 2 des Entwurfs vom 2. November 2016 für einen Zusam m enschlussvert rag:  „Die Mitglieder 

der Kirchgem einde Zür ich sind dem  Kirchenkreis an ihrem  polit ischen Wohnsitz zugehörig. Sie können ab 
dem 1. Januar 2019 durch schrift liche Erklärung gegenüber der Kirchenpflege die Zugehörigkeit  zu einem 
Kirchenkreis frei wählen. Die Wahl eines andern Kirchenkreises ist  nur einm al jähr lich per Ende Novem ber 
zulässig.“  Die neue Verfassung der Evangelisch-Reform ierten Landeskirche vom  6. Dezem ber 2015 sieht  die 
Möglichkeit  einer entsprechenden Regelung gar für die Zugehörigkeit  zu einer Kirchgem einde vor, vgl. § 14 
Abs. 3:  „Das kirchliche Gesetz kann erm öglichen, dass Kirchenm itglieder ihre Kirchgem einde ausserhalb ih-
rer Wohnsitzkirchgemeinde im  Gebiet  der Landeskirche frei best im m en.“   

31  Konsultat ivabst im m ungen sind nach Art . 21 Abs. 1 GG m öglich, wenn das Organisat ionsreglem ent  sie vor-
sieht . Das Verfahren r ichtet  sich nach dem ordent lichen Abst im mungsverfahren (Art . 21 Abs. 2 GG) . Konsul-
tat ivabst im mungen m üssen som it  z.B. ordent lich t raktandiert  werden. 
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nat ive sprechen gute Gründe, wenn in erster Linie die Kirchenkreiskom m issionen die eigent lichen 

Vert retungen der Kirchenkreise sein sollen. I ntervent ionen der Kirchenkreiskom m ission können 

einfacher und rascher als solche einer Versam m lung erfolgen;  sie können in der Kom m ission auch 

gründlicher bedacht  werden als an einer eher „spontanen“  Versam m lung. 

 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Die dem okrat ische Basis der Kirchenkreise bilden die im  Kreis wohnhaften St im m be-

recht igen der Kirchgem einde. 

Die St imm berecht igen wählen und beschliessen an der Kirchenkreisversam m lung. 

Die Kirchenkreisversam m lung  

 wählt  die Kirchenkreiskom m ission, 

 wählt  die Mitglieder des Grossen Kirchenrats aus dem  Kirchenkreis, wenn diese 

Wahl in den einzelnen Kirchenkreisen erfolgt  und die Kirchenkreise dam it  gleichzei-

t ig Wahlkreise bilden (vgl. Arbeitspapier „Wahlverfahren Grosser und Kleiner Kir-

chenrat “ ) , 

 ist  ein Gefäss für die I nform at ion und die Diskussion, 

 kann sich im  Rahm en von Konsultat ivabst im m ungen förm lich zu Geschäften im  

Zuständigkeitsbereich anderer Organe äussern. 

 

5 .2  Kirchenkreiskom m ission 

Sollen die Kirchenkreise substanzielle Aufgaben wahrnehm en, ist  ein Exekut ivorgan der Kreise un-

abdingbar. Dieses Organ wird hier im  Sinn eines Arbeitst itels als Kirchenkreiskom m ission bezeich-

net , könnte aber auch Kirchenkreisrat  oder anders heissen. Gem einderecht lich handelt  sich um  

eine Kom mission.32 

I n Bezug auf die Grösse der Kirchenkreiskom m ission lassen sich Argum ente sowohl für ein grosses 

als auch für ein kleines Grem ium  anführen (vgl. Arbeitspapier „Organisat ion der Exekut ive und 

Führungsst ruktur“ , Ziffer 3) . Der Vorschlag im  Papier „Variantenkonzept ion für Kirchenkreise“  m it  

fünf Kirchenkreisen führt  zu einigerm assen grossen Kreisen m it  unterschiedlicher St ruktur (vgl. 

z.B. den vorgesehenen „Kirchenkreis Bern Nord“  m it  Brem garten) . I m  I nteresse ein repräsentat i-

ven Vert retung der einzelnen Teilgebiete eines Kirchenkreises erscheint  eine Mitgliederzahl in der 

Grössenordnung von ca. fünf bis elf Mitgliedern  angezeigt . Mit  einer flexiblen Regelung  in 

																																																								
32  Das Gemeindegesetz kennt  als Personenmehrheiten neben den St immberecht igten, dem  Parlament , dem 

Gem einderat , dem  Kont rollorgan (vgl. Art . 35 Abs. 4 und 36 Abs. 2 GG:  „Mitglieder des Rechnungsprü-
fungsorgans“ )  und besonderen, hier nicht  interessierenden Organen wie z.B. der Burgerversam m lung einer 
gem ischten Gem einde (Art . 121 GG)  nur die ständigen oder nicht  ständigen Kom m issionen (Art . 28 und 29 
GG)  sowie Ausschüsse eine Kollekt ivorgans, nam ent lich des Gem einderats oder einer Kom m ission (Art .  27 
und 30 GG) . 
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diesem  Sinn33 besteht  die Möglichkeit , dass die einzelnen Kirchenkreise die Grösse der Kirchen-

kreiskom mission nach ihren Bedürfnissen best im m en können. 

Zu entscheiden ist ,  wer in die Kirchenkreiskom m ission gew ählt  werden kann. Die Wählbarkeit  

bzw. das passive Wahlrecht  ist , als so genannte „ innere“  Angelegenheit ,34 in der Kirchenverfassung 

geregelt .  Jedes st im m berecht igte Glied der Kirche ist  wie erwähnt  wählbar „als Mitglied des Kirch-

gem einderates und anderer kirchlicher Behörden der Kirchgem einde seines Wohnsitzes“ ,35 wom it  in 

die Kirchenkreiskom mission alle st im m berecht igten Gem eindeangehörigen  gewählt  werden 

können. Weil grosse Kirchgem einden m it  Kirchenkreisen besondere Best im m ungen zu ihrer Organi-

sat ion vorsehen können (vorne Ziffer 1) , besteht  die Möglichkeit ,  die Wählbarkeit  in eine Kirchen-

kreiskom mission auf St im m berecht igte m it  W ohnsitz im  Kreis einzuschränken ,  wie dies z.B. 

die Kirchgem einde Köniz getan hat .36 Für eine solche Einschränkung spricht  die Überlegung, dass 

auch die Kirchenkreiskom m ission im  Kreis gut  verankert  sein soll.  Für eine offenere Regelung 

spricht  dem gegenüber, dass dam it  eine grössere Ausw ahl besteht  und unter Um ständen „Perso-

nalengpässe“  verm ieden werden können, wenn für die Kirchenkreiskom mission einm al nicht  genü-

gend qualifizierte Personen zur Verfügung stehen sollten. I m m erhin werden die Kom m issionsm it -

glieder durch die St immberecht igen im  Kreis gewählt ,  wom it  Gewähr dafür bestehen dürfte,  dass 

Personen ihres Vert rauens Einsitz nehm en. Solche Personen können an sich durchaus auch an-

derswo als im  Kreis, vielleicht  gerade an der Grenze des Kreises, wohnen und dennoch m it  dem  

Kreis verbunden sein. 

Die Kirchenkreiskom mission nim m t im  Aufgabenbereich des Kirchenkreises – wie der Kleine Kir-

chenrat  für die ganze Kirchgem einde – sinnvollerweise alle Befugnisse wahr, die nicht  durch über-

geordnetes oder gem eindeeigenes Recht  einem andern Organ zugewiesen sind.37 Dies gilt  nam ent -

lich für die unter den folgenden Ziffern 6 und 7 erwähnten Aufgaben, soweit  diese den Kirchenkrei-

sen obliegen. 

Hat  die Kirchenkreiskom mission im  Kreis som it  eine m it  dem  Kleinen Kirchenrat  vergleichbare 

Funkt ion (dazu hinten Ziffer 7) , dürfte es sinnvoll sein, die Grundsätze für  die Organisat ion des 

Kleinen Kirchenrats sinngem äss auch auf die Kreiskom m issionen  anzuwenden. Zu denken 

ist  beispielsweise an das Verbot  der Einsitznahm e von Trägerinnen und Träger k irchlicher 

Äm ter  (Pfarram t , sozialdiakonisches Am t , Katechetenam t) , die nicht  in den Kirchgem einderat  ge-

wählt  werden können; 38 diese Unvereinbarkeit  dürfte auch für die Kirchenkreiskom m ission Sinn 

m achen.39 Entsprechendes gilt  für die Teilnahm e des Pfarram ts an Sitzungen .  Übernim m t eine 

Kirchenkreiskom m ission teilweise Aufgaben des Kleinen Kirchenrats, wird sie – wie der Rat  – auf 

theologische Beratung angewiesen sein. Ebenso besteht  kaum  ein Grund, die weiteren Best im m un-

gen über das Zusam m enwirken des Kirchgem einderats m it  Mitarbeitenden nicht  auch auf die 

Kreiskom missionen anzuwenden. 																																																								
33  I m  Gegensatz zum  Gem einderat  m uss die Mitgliederzahl von Kom missionen nicht  genau festgelegt  werden. 

Es genügt  ein Rahmen m it  einem  Minim um  und einem  Maxim um ;  vgl. Ar t  28 Abs. 2 GG:  „Der Erlass legt  die 
Mitgliederzahl oder bei Kom missionen m it  variabler Besetzung den Rahmen der Mitgliederzahl fest .“  

34  Art . 16 KG. 
35  Art . 7 Abs. 3 Bst . a KiV. 
36  Art . 95 des Organisat ionsreglem ents vom 17. August  2016. 
37  Vgl. für den Gem einderat  Art . 25 Abs. 2.  
38  Art . 145i Abs. 1 KO. 
39  Die Gem einden können im  Organisat ionsreglem ent  über das kantonale Recht  (und dam it  auch über das 

kirchliche Recht )  hinaus gehende Unvereinbarkeiten vorsehen, vgl. Art . 36 Abs. 4 GG. 
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Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Die Kirchenkreiskommissionen bestehen aus fünf bis elf Mitgliedern. 

Wählbar sind alle in der Kirchgem einde St im m berecht igten, nicht  nur die im  Kirchen-

kreis wohnhaften. 

Die Kirchenkreiskom mission nim m t die Aufgaben der Kirchenkreise wahr, soweit  dafür 

nicht  die Kirchenkreisversam m lung zuständig ist . 

Für die Unvereinbarkeit  m it  einem  kirchlichen Am t, die Teilnahm e des Pfarram ts an 

Sitzungen und das Zusam m enwirken m it  Mitarbeitenden gelten über die Vorschriften 

des Gem eindegesetzes hinaus sinngem äss die landeskirchlichen Best im m ungen über 

den Kirchgem einderat . 

 

6  Aufgaben der Kirchenkreise 

6 .1  Grundsatz der Subsidiar ität  

Der Zusam m enschluss der Kirchgem einden zu einer grossen Kirchgem einde Bern soll das kirchliche 

Leben, insbesondere durch die Ent lastung der heut igen Kirchgem einderäte von adm inist rat iven und 

„ technischen“  Aufgaben (z.B. Liegenschafts-  und Personaladm inist rat ion, I T, Datenschutz) , fördern 

und nicht  im  Gegenteil behindern. Das kirchliche Leben soll nach wie vor in erster Linie vor Ort  

stat t finden und geprägt  werden. Dieser Grundidee entspricht , dass die Aufgabenteilung nach 

dem  Grundprinzip der Subsidiar ität  erfolgt . Dieses Prinzip bedeutet , vereinfacht  gesagt :  So 

„lokal“ oder „dezentral“ w ie m öglich, so „zentral“ w ie nöt ig .  Aufgaben, die ebenso gut  (oder 

besser)  lokal erfüllt  werden können, sollen den Kreisen überlassen werden. Die zent ralen Organe 

übernehm en nur Zuständigkeiten, welche die Möglichkeiten der Kreise übersteigen, für diese eher 

hinderlich sind oder recht lich zwingend „zent ral“  wahrgenom m en werden m üssen. 

Was dies im  Einzelnen bedeutet , wird zu diskut ieren sein und ist  auch nicht  ein für alle Mal „ in 

Stein gem eisselt “ ,  weil die Bedürfnisse ändern können. Es ist  deshalb auch nicht  angezeigt , im  

Organisat ionsreglem ent  eine detaillierte Aufgabenteilung vorzunehm en. Denkbar ist , dass der 

Grosse Kirchenrat  Aufgaben und Zuständigkeiten der Kreise in einem  allgem einen „Kreisreglem ent “  

oder aber bezogen auf einzelne Aufgaben (z.B. KUW) en détail beschreibt . Sinnvoll dürfte im m erhin 

eine Grundsatzregelung im  Organisat ionsreglem ent  sein, die nament lich das Prinzip der Sub-

sidiarität  festschreibt . 

Nach dem  Grundsatz der Subsidiarität  sollen die heut igen Aufgaben der Kirchgem einden nur soweit  

vollständig „zent ralisiert “  werden, als diese durch die Kirchenkreise nicht  erfüllt  werden können 

oder die Kirchenkreise unnöt ig belasten oder das übergeordnete Recht  eine Erfüllung durch die 

Kirchenkreise recht lich nicht  zulässt .  

 

6 .2  Lokale Aufgaben der Kirchenkreise 

Sinnvolle Aufgaben der Kirchenkreise vor Ort  könnten etwa sein:  

 die Organisat ion und Gestaltung des got tesdienst lichen Lebens im  Kirchenkreis (z.B. Got tes-

dienstplan) , 
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 die Gestaltung weiterer kirchlicher Angebote vor Ort  (Seelsorge und Diakonie, Angebote für  

best im m te Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Jugendliche, „Mit telalter liche“ , Betagte und Aus-

länder/ innen, allenfalls kirchlicher Unterr icht ) , 

 die Führung der Mitarbeitenden einschliesslich der Pfarrpersonen, die ausschliesslich oder 

überwiegend für den Kirchenkreis tät ig sind.  

Die Gestaltung des kirchlichen Lebens m uss aber keineswegs ausschliesslich den Kirchenkreisen 

zustehen. Durchaus denkbar und unter Um ständen auch sinnvoll sind ergänzende Angebote auf 

„gesam tgem eindlicher“ Ebene ,  z.B. gesam tstädt ische Got tesdienste, besondere seelsorgerliche 

oder diakonische Angebote etc. Dem  Grundsatz der Subsidiar ität  entspricht  allerdings, dass solche 

Angebote eher „von unten wachsen“  als „ top down“  verordnet  werden. Sinnvolle Ergänzungen in 

diesem  Sinn könnten nam ent lich im  Rahm en der vorgeschlagenen Planungskonferenz (vgl. Arbeits-

papier „St rategische Aufgabenplanung“ )  diskut iert  werden. 

Auch die Führung der vorwiegend im  Kreis tät igen Mitarbeitenden wird voraussicht lich nicht  voll-

ständig den Kirchenkreisen obliegen. So ist  bereits entschieden worden, dass die Sigrist innen 

und Sigriste  zukünft ig zent ral angestellt  und geführt  werden sollen. 

Das unter Ziffer 6.1 zur Subsidiar ität  Ausgeführte gilt  sinngem äss auch für die Kirchenkreise 

selbst :  Auch die Kirchenkreise dürfen ihrerseits nicht  zu „zentralist isch“  werden, sondern haben 

darauf zu achten, dass innerhalb des Kreises die Nähe zu den Menschen und die lokale Veranke-

rung der Kirche vor Ort  gewahrt  bleiben. Die Kirchenkreise sind zwar die unterste recht lich organi-

sierte Ebene, aber nicht  kurzerhand m it  den „ lieux d’église“  gleichzusetzen. Entsteht  beispielsweise 

ein „Kirchenkreis Bern Nord“ , wird dieser berücksicht igen m üssen, dass Brem garten ein besonderer 

kirchlicher Ort  bleibt . 

 

6 .3  Mitw irkung  

Die Kirchenkreiskom missionen werden nicht  nur die genannten Aufgaben im  Kreis wahrzunehm en 

haben, sondern auch die I nteressen des Kirchenkreises gegenüber der Kirchgem einde als Ganzem  

vert reten m üssen. Soll auch das in den Kirchenkreisen tät ige Personal m it  Einschluss der Pfarrper-

sonen, wie bisher vorgesehen, durch den Kleinen Kirchenrat  oder allenfalls ein anderes Organ zent -

ral angestellt  und ent lassen werden, erscheint  ein Regelung angezeigt , wonach sow ohl die An-

stellung als auch die Ent lassung nur auf Antrag oder m it  Zust im m ung der Kirchenkreis-

kom m ission  erfolgt . Dasselbe gilt  für die Arbeitsbeschreibungen ,  nam ent lich für die Stellenbe-

schriebe für Pfarrpersonen, für Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone und für Katechet innen und 

Katecheten. 

Die Kirchenkreise, vert reten durch die Kirchenkreiskom m ission, sollen auch im  Rahm en der stra-

tegischen Aufgaben-  oder Legislaturplanung  der Kirchgem einde m itwirken können (vgl. Ar-

beitspapier „St rategische Aufgabenplanung“ , Ziffer 3.2) . Zu entscheiden ist  überdies, ob sie auch 

über form alisierte I nst rum ente zur polit ischen W illensbildung verfügen sollen, beispielswei-

se in folgenden Form en:   

 Die Kreiskomm issionen können best im m ten Organen, z.B. dem  Grossen oder dem  Kleinen Kir-

chenrat , förm liche Ant räge unterbreiten. 
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 Die Kreiskomm issionen können, wie die Mitglieder des Grossen Kirchenrats, von parlam entari-

schen I nst rum enten (Mot ion, Postulat , allenfalls I nterpellat ion, Anfrage)  Gebrauch m achen. 

 Die Kreiskommissionen können, wie eine best immte Anzahl St immberecht igter, eine I nit iat ive 

oder ein Referendum  ergreifen ( „Behördeninit iat ive“ , „Behördenreferendum “) .  

 Werden die Mitglieder des Grossen Kirchenrats in einer gem eindeweiten Abst im m ung an der 

Urne gewählt , kann an ein Recht  der Kreiskom m issionen gedacht  werden, Wahlvorschläge des 

Kirchenkreises zu unterbreiten.40 

Welche Möglichkeiten der Mitwirkung, insbesondere gegenüber dem  Grossen Kirchenrat , angezeigt  

sind, hängt  nicht  zuletzt  vom  W ahlverfahren für  die Mitglieder des Grossen Kirchenrats ab. 

Werden diese in den einzelnen Kirchenkreisen (als Wahlkreisen)  gewählt , dürfte Gewähr dafür be-

stehen, dass die Kirchenkreise ihre I nteressen über sie hinreichend einbringen können. Werden die 

Mitglieder des Grossen Kirchenrats durch die Gesam theit  der St im m berecht igten an der Urne ge-

wählt , liegen besondere Mitwirkungsrechte der Kirchenkreiskom missionen näher. 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Für die Aufgabenteilung Kirchgem einde /  Kirchenkreise gilt  der Grundsatz der Subsi-

diar ität :  Die Kirchgemeinde als Ganzes soll Aufgaben erfüllen, welche die Möglichkei-

ten der Kirchenkreise übersteigen oder welche aus recht lichen Gründen zwingend 

„zent ralen“  Organen zustehen (z.B. Rechtsetzung, Budget ) .  

Die Kirchenkreise sollen in erster Linie für das kirchliche Leben zuständig sein, na-

m ent lich für 

 die Organisat ion und Gestaltung der Got tesdienste, 

 die Gestaltung weiterer kirchlicher Angebote, 

 die Führung der Mitarbeitenden einschliesslich der Pfarrpersonen, die nur oder 

überwiegend im  Kirchenkreis tät ig sind (Ausnahm e:  Sigrist innen und Sigriste) . 

Die Zuständigkeit  der Kirchenkreise schliesst  ergänzende gem eindeweite Angebote der 

Kirchgemeinde nicht  aus.  

Die Anstellung und Ent lassung von Mitarbeitenden einschliesslich Pfarrpersonen im  Kir-

chenkreis und die Vereinbarung von Arbeitsbeschreibungen erfolgen auf Ant rag oder 

m it  Zust im mung der Kirchenkreiskom mission. 

Die Kirchenkreiskommissionen wirken überdies bei der st rategischen Aufgaben-  oder 

Legislaturplanung der Kirchgemeinde m it . Sie verfügen soweit  angezeigt  über weitere, 

im  Einzelnen noch zu diskut ierenden Mitwirkungsrechte im  Rahmen der polit ischen 

Willensbildung ( I nit iat ive, Referendum, parlamentarische I nst rumente, Ant ragsrechte, 

allenfalls Wahlvorschläge für eine Urnenwahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrats) . 

  

																																																								
40  Nach dem okrat ischen Grundpr inzipien wird es in erster Linie Sache der St im m berecht igten sein, Wahlvor-

schläge für Behörden zu unterbreiten. Ein entsprechendes Recht  der Kirchenkreiskom m issionen ist  indes als 
Ergänzung denkbar. 
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7  I nsbesondere Zuständigkeiten des Kleinen Kirchenrats gem äss Kirchenordnung 

Wie eingangs erwähnt  (vorne Ziffer 1.2) , weist  die Kirchenordnung dem  Kirchgem einderat  im  Zu-

sam m enhang m it  der Gestaltung des Gem eindelebens zahlreiche Zuständigkeiten zu, beispielswei-

se in Bezug auf die Organisat ion und Gestaltung von Got tesdiensten und got tesdienst liche Hand-

lungen nicht  ordinierter Personen. Der Grundidee der Kirchenkreise als „Nachfolgeorganisat ionen“  

der Kirchgem einden entspricht , dass diese Zuständigkeiten den Kirchenkreiskom m issionen zuge-

wiesen werden. Dem  steht  gegenüber, dass der Kleine Kirchenrat  die Gesam tverantwortung für die 

Kirchgem einde Bern t rägt  und dam it  wicht ige Entscheide selbst  fällen m uss.  

I n dieser Hinsicht  sind verschiedene Lösungen denkbar, nam ent lich die folgenden:   

 Der Kleine Kirchenrat  nimm t  nach wie vor alle Zuständigkeiten gem äss Ziffer 1.2 wahr, soweit  

angezeigt  verbunden m it  recht lich gesicherten Mitwirkungsm öglichkeiten der Kreiskom missio-

nen (z.B. Erfordernis einer Zust im m ung zu Anstellungen oder Stellenbeschreibungen, allenfalls 

Ant ragsrechte in weiteren Fragen) . 

 Die Zuständigkeiten werden grundsätzlich den Kreiskom m issionen zugewiesen. Der Kleine Kir-

chenrat  ist  zu inform ieren und hat  die Möglichkeit ,  Entscheide der Kreiskom m issionen zu korr i-

gieren, soweit  dies m öglich ist , oder den Kreiskom m issionen für die Zukunft  Weisungen zu er-

teilen. 

 Einzelne Zuständigkeiten werden den Kreiskom missionen zugewiesen, m it  den erwähnten I n-

tervent ionsm öglichkeiten des Kleinen Kirchenrats. Wicht ige Entscheide verbleiben beim  Kleinen 

Kirchenrat . 

Über die konkrete Regelung wird noch zu diskut ieren und zu entscheiden sein. Dabei wird neben 

der polit ischen Akzeptanz nicht  zuletzt  auch auf die Prakt ikabilitä t  zu achten sein, z.B. auf die 

Frage, ob die nöt igen Entscheide innert  nützlicher Frist  gefällt  werden können oder ob der Aufwand 

für das gewählte Verfahren vert retbar ist . Gesichtspunkte der Prakt ikabilität  dürfen vor allem  ge-

gen die erste Variante sprechen. Allerdings wird wie erwähnt  zu k lären sein, w elche Lösung im  

Licht  der Vorgaben in der Kirchenordnung auch recht lich zulässig ist .  Eine integrale Zuwei-

sung aller Zuständigkeiten an die Kreiskom m issionen (einschliesslich z.B die Aufnahm e in die Lan-

deskirche)  nach der zweiten Variante dürfte sowohl aus recht lichen als auch aus sachlichen Grün-

den nicht  in Bet racht  fallen. I m  Vordergrund stehen dürfte dam it  eine sinnvolle und recht lich zuläs-

sige Aufgabenteilung nach der dr it ten Variante. 

Fazit  /  Lösungsvorschlag: 

Noch zu diskut ieren und zu entscheiden ist  insbesondere die Frage, welche der unter 

Ziffer 1.2 genannten Zuständigkeiten des Kleinen Kirchenrats allenfalls den Kreiskom -

m issionen zugewiesen werden sollen (und dürfen) . 

 

8  Regelung der Kirchenkreise im  kirchgem eindeeigenen Recht   

I n der Kirchgem einde Bern werden vor allem  die Kirchenkreise ein „Übungsfeld“  sein, auf dem  Er-

fahrungen gesam m elt  werden m üssen. Diese Erkenntnis hat  im  Projekt  „Neue St ruktur Reform ierte 

Kirche Zürich“  dazu geführt , dass ein besonderes Teilprojekt  „Prototyp Kirchenkreis“  ins Leben 
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gerufen worden ist  m it  dem  Ziel, Abläufe und Prozesse in den Kirchenkreisen zu erproben. Ob auch 

für die Kirchgem einde Bern eine solche „Testphase“  erfolgen soll,  wird allenfalls noch zu entschei-

den sein. 

Mit  Blick auf die gesetzliche Regelung im  kirchgem eindeeigenen Recht  werden die w esent lichen 

Grundsätze der Kreisorganisat ion m it  Einschluss der grundsätzlichen Zuständigkeiten 

der Kreisorgane schon aus recht lichen Gründen41 im  Organisat ionsreglem ent  festgehalten 

werden m üssen. Dem gegenüber dürfte es ratsam  sein, Einzelheiten auf t ieferer Stufe zu regeln. 

Ein Reglem ent  des Grossen Kirchenrats bildet  insbesondere dann, wenn es dem  fakultat iven Refe-

rendum  unterstellt  ist , durchaus eine recht lich taugliche42 und dem okrat isch legit im ierte Recht -

grundlage für einzelne Aspekte der Kreisorganisat ion. Die Einzelheiten der Aufgabenteilung zwi-

schen dem  Kleinen Kirchenrat  und den Kirchenkreiskom m issionen dürften entsprechend üblichen 

und bewährten Gepflogenheiten sinnvollerweise in einem Funkt ionendiagramm festgelegt  werden. 

Fazit  /  Lösungsvorschlag: 

Die Grundzüge der Kirchenkreisorganisat ion werden im  Organisat ionsreglem ent , die 

Einzelheiten werden in einem  Reglem ent  des Grossen Kirchenrats (z.B. Kirchenkreis-

reglem ent )  und in einem  Funkt ionendiagram m  geregelt . 

 

 

27.02.2017 /  uf 

Genehm igt  durch Projektkom m ission 

																																																								
41  Art . 11 und 51 GG. 
42  Ein Reglement  des kom munalen Par lam ents ist  selbst  dann als form elles Gesetz im  Sinn der Rechtsquellen-

lehre zu qualifizieren, wenn es nicht  dem  fakultat iven Referendum unterstünde;  vgl. FRI EDERI CH,  Gem einde-
recht , N 52 ff.  


